
i4 Der Dritte Titul/
dens / die Vogthey verwürckt/ jedoch soll er derer / ohne vorgehende
Rechtliche Erkandtnuß/ nichtentsetzet werden.

§ . 9.
Was aber im.Titl von GeistlichenLehenfchajsten / bey dem letz¬

ten §. wegen absonderlicher Bedtng-vnd Verordnungen / gemeldt
worden / ist auch von denen Geist-oder Weltlichen Vogtheycn zu-
vcrstehen.

ritte Mul/

§. r.
Erstlich / alles was zu Erhaltung deß gemainen Weesens in ei¬

nem Doris nothwendig ist / als Policen / lnieätion8- vnd andere
LandsfürstlicheOrdnungen / gebührt der Dorff-Obrigkeit darüber
zu halten / vnd die destwegen nothwendige Anstaltenfürzukehren.

§ . 2.
Der Dorff-Obrigkeit ist mich ins gcmain / das Schenckrecht /

oder Leuthgeben imDorffdas halbeJahr/alsvonSt . Georgi/biß
St . Michaelis Tag zueständig . Jedoch solle hierdurch denen Unter-
thanen an deine / so sie diß Orths durch langwierigen ersessenen Ge¬
brauch/inder Leuthgebschafft hergebracht/ nichts benommen seyn.

§. z.
DieRumor -vnd Rauffhändl / welchesichausserdeßDachtropf-

fen / vndHauß -Hoffs/ auffGassen/vnd Sttasseninn -vnd ausser deß
Dorffs zuettagen/vnd nicht Landgerichtsmäffig scynd/hat dieDorff-
Obrigkeitabzuhandlen / vnd zu bestraffen / auch im Fall die Sachen
Landgerichtsmäffig weren / vnd der Dorff-Herr nicht zugleich das
Landgerichthätte/ dieThätter Unserer außgangenen newen Landgc-
nchts-Ordnunggemäß / dahinzu liefern.

v- 4.



Von der Dorff-Obrigkeit.
§. 4«

r5

Jngleichen gebührtauch derDorff-ObrigkeitdiePaanthättung/
vnd Wandl/Kirchtag Behuet/ einnehmendeß Standgelts/Obsicht
derRauchfang / Bestellung deß gemainen Dieners/ Wachter / vnd

vndGehülh/Einquartier-vndVerpflegungSWerck ( jedoch allein
bey denen Durchzügen ) vndanderedergleichenzurGemain/inn-vnd
ausserdeßDorffs gehörige Sachen / zu beobachten/ vnd in guetem

de Unterthanen/vndJnleuth in allen diesen Fatten/der Dorff-Obrig¬
keit zu gehorsamben / auch auffVerwaigerung ihre Obrigkeiten sie
dahin anzuhalten / ausser deren Gemainsthafftigen aber einige ande¬
re Robath derDorff-Obrigkeit zu thun nicht schuldig.

§ 5-
Es gebühret auch indasGemainderDorff-ObrigkcitderBlum-

suech/ Waid-vnd Viechtrib/ neben der Gemain/ als welcher an ihrem
Recht diß Orths nichts benommen wird.

§. 6.
Wir wollen aber in allen diesen Dorff-Obrigkeitlichen Fallen /

anderm
er

onver
iette Wtul /
mndMbngkeit.

i.
Inem Grund - Herrn seynd seine Unterthanen in

keLl-vnd perlonal Sprüchen ( ausser deren Fäl-
len/so Landgerichtsmäffig/oder derDorff-Obrig-
keitlichen^urisäläklonanhängig)vnterworffen.

§ . 2.
ktz Daheroer überalle/ wider solcheUnterthanen

fürkommende Qvä - Klagen/als erste , nach Vernehmung
beederTheilNothdurfften/ordentlich zu erkennen/vndzu sprechenhat;
jedoch die^ ppellaeionanUnsereN . Oe . RegierungVorbehalten.

§. Z.
Deßqlcichenseynd alle Straffen/ Wandl / vnd Fälligkeiten / von

Schmach/Schelten /RanffRumor-vnd andern dergleichenHandln
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